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Code of Conduct für Fachleute im  
Freiwilligenstatus  
 
Um einen Einsatz mit einer Organisation der Personellen Entwicklungs-
zusammenarbeit menschlich wie beruflich wirkungsvoll und nachhaltig gestalten 
zu können, hat Unité sieben Grundregeln festgelegt, die Fachleute im Entwick-
lungseinsatz einhalten müssen. Da Fachleute primär in der Rolle von Gästen in 
einem Einsatzland sind und den partnerschaftlichen Dialog zwischen Kulturen, In-
stitutionen und Menschen pflegen, unterzeichnen sie den nachfolgenden Code of 
Conduct: 
1. Die Fachleute zeigen Respekt und Wertschätzung gegenüber der lokalen 

Bevölkerung und den Institutionen, deren Brauchtum, Glauben und Tradi-
tionen (ausser sie widersprechen den durch die UNO deklarierten Menschen-
rechten). Damit anerkennen sie die Gleichwertigkeit der Kulturen und Weltan-
schauungen im Sinne von gegenseitigem Respekt und Dialog auf gleicher 
Ebene.  

2. Die Fachleute respektieren die Gesetzgebung und die Behörden des Gast-
landes.  

3. Die Fachleute schenken der persönlichen Sicherheit sowie der körperlichen 
und mentalen Gesundheit gebührend Beachtung. Die diesbezüglichen Richt-
linien, Weisungen und Empfehlungen der Entsendeorganisation wie auch des 
Südpartners sind einzuhalten, denn verfehltes Verhalten der Fachleute kann 
auch Sicherheit und Gesundheit der lokalen Partner beeinträchtigen. 

4. Die Fachleute verstehen sich als Vertreter/innen einer weltoffenen, dem inter-
kulturellen Dialog und der Solidarität verpflichteten Schweiz. Einerseits vermit-
teln sie im Gastland ein differenziertes Bild unseres Landes und dessen EZA. 
Anderseits geben sie im Süden gewonnene Erfahrungen und Wissen der 
Schweizer Gesellschaft weiter. Dazu dienen der Kontakt mit den Medien so-
wie die Publikation von Print- oder elektronischen Erzeugnissen.  

5. Die Fachleute werden in den Gastländern bei der Gestaltung der zwischen-
menschlichen Beziehungen (berufliches wie persönliches Verhalten) jeweils 
genau beobachtet und auf Glaubwürdigkeit hin bewertet. Sie zeichnen sich 
durch Anpassungsfähigkeit und professionelles Engagement aus. Dies bedeu-
tet insbesondere ein zuvorkommendes Verhalten, ein den sozio-
ökonomischen Verhältnissen des Arbeits- und Lebensumfeldes angepasster 
Lebensstil (Freiwilligenstatus) und ein Auftreten, welches einem positiven per-
sönlichen wie auch institutionellen Image förderlich ist. Zu vermeiden sind 
deshalb u.a. aggressives Auftreten, rassistisches Verhalten, Trunkenheit, Dro-
genmissbrauch, Waffenbesitz, Verletzung von kulturellen Normen im Bereich 
der Sexualität, Aufenthalt im Prostitutionsmilieu, sexuelle Beziehungen mit 
Minderjährigen, Bestechung, aktive oder passive Beteiligung an Korruption. 
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6. Die Fachleute achten auf eine gebührende Einsatzvorbereitung (soziale, in-
terkulturelle und fachliche Kompetenzen). Dies beinhaltet insbesondere den 
Besuch von Vorbereitungskursen sowie die eigenständige Informationsbe-
schaffung zu relevanten Themen, die für ihren Einsatz relevant sind. Zudem 
wird eine eingehende Beschäftigung mit der ökologischen, politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen, kulturellen und religiösen Situation in der Einsatzregion 
vorausgesetzt.  

7. Während des Einsatzes verpflichten sich die Fachleute zu einem loyalen Dia-
log mit dem Südpartner, der Entsendeorganisation und gegebenenfalls der 
Koordinationsstelle. Dabei streben sie ein Einsatzengagement an, welches zur 
Verbesserung der Lebenssituation der Benachteiligten führt.  

 
 
 
 
Ich verpflichte mich, die Bestimmungen dieses Code of Conduct während meines 
Einsatzes einzuhalten. 

 

 

 

_______________ _______________    _______________ _________ 
Einsatzleistender  Entsendeorganisation    Ort und Datum                         Unterschrift 

 


